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1 Grundlage 
 
Auf Grundlage der aktualisierten Informationen zur Durchführung von Bestattungen während der 
Corona-Pandemie nach der Sechsten Verordnung der Landesregierung Baden Württemberg vom 
01. November 2020 und der Verordnung  und der Verordnung des Kultusministeriums zur Ände-
rung der Verordnung über Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
sowie Veranstaltungen bei Todesfällen, gibt die Gemeinde Eberhardzell folgendes Infektions-
schutzkonzept bekannt.  

 
 

1.1 Teilnahme 
 

Grundsätzlich gilt: 
  

- dass Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person ste-

hen oder standen 

- die typische Symptome einer Infektion aufweisen  

- die sich die letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben 

 
nicht an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen. 
 

 

1.2 Information der Betroffenen 

 
Das Infektionsschutzkonzept für die Friedhöfe der Gemeinde Eberhardzell wird über die Home-
page der Gemeinde Eberhardzell und über Aushänge an den Friedhöfen bekannt gemacht. 
 
Den ortsansässigen Bestattern und den ortsansässigen Pfarrämtern geht es zu; ortsfremde Be-
statter werden bei der Anmeldung einer Bestattung von der Gemeindeverwaltung informiert. 
 
Bei den Bestattungen während der Corona-Pandemie verpflichten sich die Durchführenden zur 
Einhaltung dieses Infektionsschutzkonzeptes. 
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1.3 Maßnahmen zur Durchführung der Bestattungen 
 

1.3.1 Ort 

 
Trauerfeiern können an den Grabstätten direkt stattfinden. 
 

1.3.2 Teilnehmerzahl 

 
Die Teilnehmerzahl bezieht sich auf Angehörige und Gäste der Trauerfeier. Darüber hinaus ist nur 
Personal der Gemeinde, das Personal des Bestattungsunternehmens, ein Organist und der Geist-
liche / freie Redner zugelassen. 
 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt aktuell 100 Personen 
 
In den Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhan-
denen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwi-
schen den Teilnehmern ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es be-
steht Maskenpflicht. 
 
 

1.4 Hygienemaßnahmen 
 

1.4.1 Desinfektion 

 
Am Eingang der Friedhöfe ist ein kontaktloser Handdesinfektionsmittelspender aufgestellt. Vor 
Eintritt sind die Hände an den bereitgehaltenen Desinfektionsspendern zu desinfizieren. 
 

1.4.2 Geöffnete Türen 

 
Die Türen der Friedhofshallen bleiben während der gesamten Trauerfeier geöffnet, um ein Anfas-
sen der Türen durch die Trauernden zu vermeiden. 
 

1.4.3 Mund-Nasen-Bedeckung 

 
Auf dem gesamten Friedhofsgelände einschließlich des Parkplatzes ist eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. Die Trauergäste haben, soweit sie nicht demselben Hausstand angehören, einen 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 
 

1.4.4 Erdwurf und Weihwassergaben 

 
Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab sowie am aufgebahrten Sarg sind nur von einer 
Person  durchzuführen; bei einer Nutzung der berührten Gegenstände durch eine weitere Person 
ist eine Desinfektion (Wischdesinfektion) durchzuführen. 
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1.4.5 Kondolenzlisten 

 
Die Kondolenzlisten sind mit eigens mitgebrachten, oder mit den zur Verfügung gestellten 
Schreibgeräten zu signieren. 
 

1.5  Datenerfassung 
 
Die Daten der Teilnehmenden müssen erfasst werden. Eine Teilnehmerliste ist durch eine verant-
wortliche Person des Veranstalters zu führen. Das Ausfüllen eines Formulars oder das Eintragen 
in eine Teilnehmerliste ist ausreichend. Es gelten die Vorgaben von § 6 CoronaVO.  
 
Auf den Datenschutz ist zu achten. 
 
 
 
 
All diese Maßnahmen sind leider notwendig und wichtig und dienen dem Schutz der Gesundheit 
von Menschen. Ihre Einhaltung ist für die Aufrechterhaltung des Friedhofsbetriebs unumgänglich. 
Es wird um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten. 
 
 
 
Eberhardzell, 01. November 2020 
 
 
Gemeindeverwaltung Eberhardzell, 
Burgstraße 2 
88436 Eberhardzell 


